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Beschlussempfehlung und 
Bericht 
des Ausschusses für Kommunale Fragen und Innere 
Sicherheit 

1. Gesetzentwurf der Staatsregierung 
Drs. 15/1063 

zur Änderung des Kommunalrechts 

2. Antrag der Abgeordneten Rainer Volkmann, Gud-
run Peters, Helga Schmitt-Bussinger u.a. SPD 
Drs. 15/1077 

Zweitwohnungssteuer 

3. Änderungsantrag der Abgeordneten Hel-
ga Schmitt-Bussinger, Dr. Heinz Kaiser, 
Dr. Hildegard Kronawitter u.a. SPD 
Drs. 15/1344 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Ände-
rung des Kommunalrechts 
(Drs. 15/1063) 

4. Änderungsantrag der Abgeordneten Margare-
te Bause, Dr. Sepp Dürr, Ulrike Gote u.a. und Frak-
tion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN 
Drs. 15/1345 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Ände-
rung des Kommunalrechts 
(Drs. 15/1063) 

I. Beschlussempfehlung: 

Zustimmung zum Gesetzentwurf (Drs. 15/1063) mit 
der Maßgabe, dass folgende Änderungen durchgeführt 
werden: 
 

I. § 1 wird wie folgt geändert: 

1. Nr. 6 wird gestrichen. 

2. Die bisherigen Nrn. 7 bis 18 werden die Nrn. 6 
bis 17. 

II. In § 4 Nr. 10 werden im neuen Art. 50 Abs. 4 Satz 
2 KommZG nach den Worten „Art. 35 Abs. 1“ die 
Worte „und Abs. 3“ eingefügt. 

III. § 11 wird wie folgt geändert: 

1. In Satz 2 wird die Bezeichnung „Nr. 6“ in 
„Nr. 5“ geändert. 

2. Satz 3 wird gestrichen. 

Der Antrag Drs. 15/1077 wird zur Zust immung emp-
fohlen. 
Die Änderungsanträge Drs. 15/1344 und 15/1345 wer-
den zur Ablehnung empfohlen. 

Berichterstattung zu 1: Herbert Ettengruber 
Berichterstattung zu 2, 3: Helga Schmitt-Bussinger 
Berichterstattung zu 4: Christine Kamm 
 
Mitberichterstattung zu 1: Helga Schmitt-Bussinger 
Mitberichterstattung zu 2, 3, 4: Herbert Ettengruber 

II. Bericht: 

1. Der Gesetzentwurf, der Antrag Drs. 15/1077 
und die Änderungsanträge Drs. 15/1344 und 
15/1345 wurden dem Ausschuss für Kommuna-
le Fragen und Innere Sicherheit federführend 
zugewiesen. Der Ausschuss für Fragen des öf-
fentlichen Dienstes und der Ausschuss für 
Staatshaushalt und Finanzfragen haben den Ge-
setzentwurf, den Antrag Drs. 15/1077 und die 
Änderungsanträge 15/1344 und 15/1345 mitbe-
raten. 
Der Ausschuss für Verfassungs-, Rechts- und 
Parlamentsfragen hat den Gesetzentwurf, den 
Antrag Drs. 15/1077 und die Änderungsanträge 
15/1344 und 15/1345 endberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Gesetz-
entwurf, den Antrag Drs. 15/1077 und die Ände-
rungsanträge Drs. 15/1344 und 15/1345 in sei-
ner 18. Sitzung am 07. Juli 2004 behandelt. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfs wurde mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
  CSU: Zustimmung 
  SPD: Ablehnung 
  B90 GRÜ: Ablehnung 
mit den in I. enthaltenen Änderungen Z u -
s t i m m u n g  empfohlen. 
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Hinsichtlich des Antrags Drs. 15/1077 wurde 
mit folgendem Stimmergebnis: 
  CSU: 6 Zustimmung, 2 Enthaltung 
  SPD: Zustimmung 
  B90 GRÜ: Zustimmung 
Zust immung empfohlen. Der Antrag hat sich 
durch die Aufnahme des Antragsbegehrens in 
den Gesetzentwurf (Drs. 15/1063) erledigt. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 15/1344 
wurde mit folgendem Stimmergebnis: 
  CSU: Ablehnung 
  SPD: Zustimmung 
  B90 GRÜ: Enthaltung 
Ablehnung empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 15/1345 
wurde mit folgendem Stimmergebnis: 
  CSU: Ablehnung 
  SPD: Enthaltung 
  B90 GRÜ: Zustimmung 
Ablehnung empfohlen. 
 

3. Der Ausschuss für Fragen des öffentlichen 
Dienstes hat den Gesetzentwurf, den Antrag 
Drs. 15/1077 und die Änderungsanträge Drs. 
15/1344 und 15/1345 in seiner 20. Sitzung am 
13. Juli 2004 mitberaten.  
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfs wurde mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
  CSU: Zustimmung 
  SPD: Ablehnung 
  B90 GRÜ: Ablehnung 
der Beschlussempfehlung des federführenden 
Ausschusses z u g e s t i m m t .  
 
Hinsichtlich des Antrags Drs. 15/1077 wurde 
einstimmig  Zust immung empfohlen.  
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 15/1344 
wurde mit folgendem Stimmergebnis: 
  CSU: Ablehnung 
  SPD: Zustimmung 
  B90 GRÜ: Enthaltung 
Ablehnung empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 15/1345 
wurde mit folgendem Stimmergebnis: 
  CSU: Ablehnung 
  SPD: Ablehnung 
  B90 GRÜ: Zustimmung 
Ablehnung empfohlen. 
 

4. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanz-
fragen hat den Gesetzentwurf, den Antrag Drs. 
15/1077 und die Änderungsanträge Drs. 15/1344 
und 15/1345 in seiner 34. Sitzung am 13. Juli 
2004 mitberaten. 

Hinsichtlich des Gesetzentwurfs wurde mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
  CSU: Zustimmung 
  SPD: Ablehnung 
  B90 GRÜ: Ablehnung 
der Beschlussempfehlung des federführenden 
Ausschusses z u g e s t i m m t .  
 
Hinsichtlich des Antrags Drs. 15/1077 wurde 
einstimmig  Zust immung empfohlen. Der An-
trag hat sich durch die Aufnahme des Antrags-
begehrens in den Gesetzentwurf (Drs. 15/1063) 
erledigt. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 15/1344 
wurde mit folgendem Stimmergebnis: 
  CSU: Ablehnung 
  SPD: Zustimmung 
  B90 GRÜ: Enthaltung 
Ablehnung empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 15/1345 
wurde mit folgendem Stimmergebnis: 
  CSU: Ablehnung 
  SPD: Enthaltung 
  B90 GRÜ: Zustimmung 
Ablehnung empfohlen. 
 

5. Der Ausschuss für Verfassungs-, Rechts- und 
Parlamentsfragen hat den Gesetzentwurf, den 
Antrag Drs. 15/1077 und die Änderungsanträge 
Drs. 15/1344 und 15/1345 in seiner 15. Sitzung 
am 15. Juli 2004 endberaten. 
 
Hinsichtich des Gesetzentwurfs wurde mit 
folgendem Stimmergebnis: 
  CSU: Zustimmung 
  SPD: Ablehnung 
  B90 GRÜ: Ablehnung 
der Beschlussempfehlung des federführenden 
Ausschusses z u g e s t i m m t ,  mit der Maßgabe, 
dass § 11 folgende Fassung erhält: 
 
                            „§ 11 
       Übergangsvorschrift; In-Kraft-Treten 
 
(1) Art. 2 Abs. 3 des Kommunalabgabengeset-
zes gilt nicht für diejenige Satzung, mit der 
erstmalig in Bayern die Zweitwohnungssteuer 
eingeführt wird. 
 
(2) Dieses Gesetz tritt am 1. August 2004 in 
Kraft. § 2 Nr. 5 tritt mit Wirkung vom 1. Janu-
ar 2004 in Kraft.“ 
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Hinsichtlich des Antrags Drs. 15/1077 wurde 
einstimmig  Zust immung empfohlen. Der An-
trag hat sich durch die Aufnahme des Antrags-
begehrens in den Gesetzentwurf (Drs. 15/1063) 
erledigt. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 15/1344 
wurde mit folgendem Stimmergebnis: 
  CSU: Ablehnung 
  SPD: Zustimmung 
  B90 GRÜ: Enthaltung 
Ablehnung empfohlen. 
§ 1 Nr. 2 des Antrags hat sich durch die Auf-
nahme in den Gesetzentwurf erledigt. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 15/1345 
wurde mit folgendem Stimmergebnis: 
  CSU: Ablehnung 
  SPD: Enthaltung 
  B90 GRÜ: Zustimmung 
Ablehnung empfohlen. 
 
  

Jakob Kreidl 
Vorsitzender 
 


